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se trouvera au rez-de-chaussée du Palais de Justice prés de la
collégiale de St-Nicolas et sera ouverte Samedi aprés-midi de
2 a 7 heures et le dimanche de 8 heures du matin a 7 heures
du soir avec interruption de 12 a 1 heure.

Ordre du jour:

1° Ouverture de I'assemblée générale.

2° Lecture du proces-verbal de la 11™me assemblée générale du
5 mai 1912 a Lucerne. _

3° Lecture du rapport annuel pour 1912,

4° Comptes de I'année 1912. Rapport et proposition des véri-
ficateurs. |

5° Fixation de la cotisation annuelle et d’une cotisation extra-
ordinaire. Rapporteur: Muller. "

6° Conférence de notre collégue Monsieur Simon Crausaz, In-
génieur et géomeétre du registre foncier: ,Die Resultate der

Giiterzusammenlegung in Méniéres.“

7° Conférence de Monsieur le Docteur P. Aeby, Fribourg: ,Le
role des plans dans le registre foncier.“

8° Question scolaire. Rapporteur: Ehrensberger.

9° Unification dans le domaine des taxations. Rapporteurs:

Basler et Panchaud.
10° Revision des statuts. Rapporteurs: Isler et Mermoud.
11° Désignation du lieu de la prochaine assemblée; proposition

du comité central: Olten. |
12° Propositions éventuelles et individuelles. :

En vertu de [larticle 4, alinéa 4, des statuts, les propositions podr
I'assemblée générale sont & envoyer par écrit au Président de la Société
15 jours avant cette derniére. _ Le comité central.

Les membres qui n’auraient pas recu la convocation et
piéces annexes pour I’assemblée annuelle voudront bien s’adresser

au secrétaire de la société. E. Fischli.
Ziirich, Landoltstrasse 5.

Geometer und Bebau.ungspléine.

An dem Wettbewerb fiir einen Bebauungsplan, den die Ge-
meinde Tablat (St. Gallen) fiir die Erschliessung der Gerhalde, eines
Territoriums ungefdhr von der Grosse der Altstadt St. Gallen, veran-
staltet hat, ist der erste Preis von Fr. 2000.— der Architekturfirma
Ziegler & Balmer, in Verbindung mit unserm Kollegen, Grund-
buchgeometer J. Schneebeli, zugesprochen worden; den 2. Preis
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von Fr. 1500.— erhielten Schafer & Risch, Architekten in
Chur, in Verbindung mit Ingenieur A. Salis in Ziirich, der s. Z.
ebenfalls die Geometerschule am Technikum absolvierte.

An deutschen Wettbewerben fiir Bebauungsplidne sind schon
ofters Geometer mit in erster Linie stehenden Preisen ausge-
zeichnet worden; so wurde in jiingster Zeit der zweite Preis bei
cinem Bebauungsplanwettbewerb Hildesheim an Stadtgeometer
Schmelz, Stuttgart, und Katastergeometer Linkenheil in Schram-
verg, unter Mitwirkung von Reg. Baumeister Schénnagel, Stutt-
gart, verliehen.

Diese wenigen Beispiele weisen ein charakteristisches Ge-
prage auf; sie zeigen, dass nur durch das verstindnisvolle
Zusammenwirken von Kiinstler und Techniker Bebauungspléne
cntstehen, die den Anforderungen des Verkehrs, der Aesthetik,
der Hygiene und der Volkswirtschaft in gleicher Weise ent-
~sprechen. In erster Linie muss ein Bebauungsplan aus dem
Terrain, der Oberflichenkonfiguration heraus entstehen. Die
Linienfiihrung der Hauptverkehrswege ist eine Funktion der
Bodenformen, eine ungezwungene Anpassung der Strassenziige
an dieselben wird von selbst zu freundlichen Strassenbildern
fiihren und zugleich die von der Hygiene aufgestellten Forder-
ungen beziiglich Kanalisation, Luft- und Lichtzutritt erfiillen.

In neueren Ausschreibungen wird denn auch auf das durch
die Verkehrslinien festgestellte Gerippe der Hauptakzent gelegt
und auf die Darstellung von Hiusern und Geb#dudegruppen
verzichtet, die ja doch nur Ausserst selten nach den Intentionen
des projektierenden Architekten ausgefiihrt werden, wenn dies
nicht speziell im Programm vorgesehen ist und vorgeschrieben
werden kann.

So ruhen denn die Aufgaben, die der Stiddtebau in erster
Linie stellt, vorzugsweise auf technischer Grundlage; die richtige
Losung derselben wird mit Naturnotwendigkeit auch &sthetische
Forderungen erfiillen und es diirfte die Zeit nicht mehr ferne
sein, in der die Rollen vertauscht werden und Ingenieurfirmen
unter Mitwirkung von Architekten die Bebauungspline auistellen.

Nach den Eingangs erwihnten Konkurrenzen haben sich
die Geometer auch an grosseren schwierigen Aufgaben mit Er-
iolg beteiligt. Was aber fiir die Stddte und deren Entwicklung als
notwendig erkannt wird, gilt in nicht geringerem Grade auch fiir
kleinere Ortschaften, deren Vergrdsserung nur eine Frage der Zeit
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ist. Eine ansehnliche Zahl von Geometern wirkt als Gemeinde-
ingenieure, denen ausser der Sorge um das Katasterwerk alle
moglichen Aufgaben, namentlich auch des Tiefbaues iiberbunden
worden sind und von denen ein massgebendes Urteil voraus-
gesetzt wird, wenn es sich um rationelle Ausgestaltung von
Quartieranlagen handelt. Es ist deshalb zu hoffen, dass die
Aufgabe des kiinftigen Grundbuchgeometers bei Ortschaftserwei-
terungen sich nicht nur auf Zusammenlegungen, Bereinigungen
und Parzellierungen beschrinke, sondern dass ihm seine Aus-
bildung auch die Mboglichkeit gewdhre, sich ein weniger eng
begrenztes Tétigkeitsfeld zu sichern. Es ist damit noch lange
nicht gesagt, dass er seine Krifte zersplittere und dilettantisch
in Wirkungsgebiete {ibergreife, die ihm fremd sind. St.

Zur Praxis feiner Lattenmessungen.
- (Schluss.) : :

Als Ergidnzung zu unseren Ausfiihrungen in Nr. 3 und 4
dieser Zeitschrift tiber das ununterbrochene und widerspruchs-
volle ,Arbeiten“ aller Messlatten bringen wir nachstehend in
tabellarischer Form die Ergebnisse der Lattenabgleichungen
am Kernschen Komparator wihrend der . Dauer eines ganzen
Jahres. Fiir Latte Nr. 1 mit allen Einzelheiten, fiir die {ibrigen
untersuchten Latten nur mit den beobachteten grossten Latten-
anderungen pro Stunde und Jahr. Es wird bemerkt, dass die
Latten keineswegs extremen Verhéiltnissen ausgesetzt waren, dass
sie sorgsam behandelt und wihrend des Nichtgebrauchs stets
sorgfiltig unter Dach versorgt wurden. Es kann somit behauptet
werden, dass diese festgestellten Lattendnderungen als normale
und sicher auftretende anzusehen sind. Man ersieht daraus
ferner, dass wohl eine Tendenz der Latten besteht, im Sommer
mit steigender Temperatur sich auch zu verlingern, dass aber
andererseits auch im Winter bei feuchter, nebliger Witterung die
Latten beim praktischen Gebrauch erheblich linger wurden.
Ein bestimmtes Gesetz zwischen Lattenlinge und Temperatur
und Feuchtigkeit ist nicht zu ersehen. Die Lidemann’sche
Erfahrung a. a. O. wird also bestitigt. Bei Witterungswechseln
ist eine Langenidnderung der Messlatten ebenso oft nicht
festzustellen, als bei gleichbleibender Witterung. Um diese
Aenderungen sonach sicher zu erfassen, bleibt kein anderer
Weg als der tiglicher Lattenvergleichungen.



	Geometer und Bebauungspläne

